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M^t£ 7ipoa9-eIvai AtpeXcIv

Von Christoph Schäublin, Basel

Die folgenden Bemerkungen wollen verstanden sein vor dem Hintergrund von
W. C. van Unniks grossem Aufsatz «De la regle Mr\xe jiQoo&sivai p,rjre äcpeXslv

dans l'histoire du canon», Yig. Christ. 3 (1949) Iff. Der Autor geht aus von der

Frage, ob der in der Kirchengeschichte des Eusebius herangezogene anonyme
Antimontanist bereits vom 'Neuen Testament' als einer Sammlung kanonischer
Schriften spricht, wenn er sein langes Zögern, gegen die von ihm bekämpfte
Häresie ein Buch zu schreiben, mit der Scheu begründet eniavyyQdepeiv fj iniöiarda-
aecr&ai rä> rrjg rov evayyeXlov xaivrjg diaihjxrjg Xdycp, $ /j,rjTe ngooßeivai p.rjT dxpeXelv

dvvardv xä> xara ro evayyeXiov avrd TtoXiTevsa&ai TZQorjQrjfievq) (Eus. Hist. eccl.

5, 16, 3). Hier sei freilich nicht in erster Linie von der - übrigens positiven -
Schlussfolgerung die Rede, vielmehr von der 'Frühgeschichte' der im eben

ausgeschriebenen Relativsatz begegnenden zweiteiligen Formel. Im Gegensatz zu den

meisten Vorläufern ist nämlich van Unnik - wohl zu Recht - der Meinung, dass

Stellen wie Apoc. 22, 18f. und Deut. 4, 2; 12, 32 die Worte des Antimontanisten
nicht hinlänglich zu klären vermöchten. Eher sei Aufschluss zu erwarten vom gar
nicht seltenen Gebrauch des fraglichen Begriffspaars bei den älteren griechischen
Autoren, und die gebotene Stellensammlung nimmt sich denn auch imposant genug
aus. Doch sollte es möglich sein, nachdem man zuerst einmal die eigentümliche
Ausdrucksweise in ihren Zusammenhang gebracht hat, eine etwas bessere Ordnung
zu schaffen, vor allem aber - nicht zuletzt mit Hilfe einiger bisher übersehener

Belege - eine kontinuierliche und sinnvolle Linie bis zum Antimontanisten
durchzuziehen. Denn anders als van Unnik glaubt, scheint die Regel firpre ngoo&elvai

(iryV wpeXelv in der 'Überlieferung' immer ihre Rolle gespielt zu haben, allerdings
nur ganz bestimmter Texte und selbst dort mit wenig ermutigendem Erfolg1.

1 Offenbar in Unkenntnis von van Unniks Aufsatz hatten seinerzeit J. Leipoldt und S. Morenz,
Heilige Schriften (Leipzig 1953) 56ff. eine Herleitung der Formel ausschliesslich aus Ägypten
(Lehre des Ptahhotep; vgl. auch van Unnik 23) versucht, wobei den Juden (Devi. 4, 2; 12, 32)
die Vermittlerrolle zugefallen wäre. Unterdessen hat man die Worte des Ptahhotep besser
und anders verstehen gelernt, so dass Morenz gezwungen war, seine Vermutung aufzugeben
oder doch weitgehend einzuschränken: Ägyptische Religion, Die Religionen der Menschheit
8 (Stuttgart 1960) 235f. 266. Nichts zu rütteln gibt es freilich an van Unniks (23) zweitem
Zeugnis aus Ägypten («Doctrine de Dwauf»): Lehre des Cheti 10, 3 (1. Hälfte 20. Jh. v.Chr.,
nicht «1300 av. J.Chr. environ»); übersetzt zuletzt bei H. Brunner, Die Lehre des Cheti,
Sohnes des Duauf, Ägypt. Forsch. H. 13 (Glückstadt/Hamburg 1944) 24: «Wenn dich ein
Beamter sendet mit einer Botschaft, dann richte sie so aus, wie er sie dir aufgetragen hat,
lasse nichts aus und füge nichts hinzu.» (Für freundliche Hinweise habe ich Fräulein Dr. E.
Staehelin, Basel, zu danken.) Angesichts der Fülle von relativ frühen griechischen Belegen
tut van Unnik (34) wohl gut daran, die Möglichkeit ägyptischen Einflusses auf den
jüdischchristlichen Bereich eher niedrig zu veranschlagen. Hingegen erscheint interessant, dass
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Nimmt man Aristoteles (EN 2, 5, 1106 b 9)2 beim Wort, so haben wir es mit
einer jedermann vertrauten Wendung zu tun: euoftaaiv emXeyeiv ToZg efi üxovotv
Sgyotg 8tt our' atpeXeZv Sotiv oiks ngoatielvai eng rfjg ftev vnegßoXfjg xal Tffg eXXeiipecog

<p&eiQov<JT]g to e$, Tfjg de /ieoÖTrjrog O(p£ovorjg. Indessen geht es hier doch weniger

um den genauen Wortlaut als - im Blick auf die anschliessend entwickelte
/xeodTrjg-Lehie - darum, dass die Griechen sich gerne zu dem ihnen so wichtigen
'rechten Mass' bekennen, indem sie mittels negierter 'polarer Ausdrücke' jedes
Zuviel oder Zuwenig verwerfen3; so sagt schon Solon fr. 5, If. D.3:

ör/ficp [rev yaQ löooxa tooov xqAtog Sooov enaqxeZ,

Tififjg oik' äepeXfbv oik' inogei-dftevog.
Immerhin, die von Aristoteles gewählte Fassung lief um; nur scheint er sie für
seine Zwecke etwas zu pressen, denn der Zustand, der weder ngocr&elvai noch
äepeXeZv verträgt, lässt sich zuweilen nur schwer als 'aurea mediocritas' begreifen4:
Alles, was irgendwie vollendet und ganz ist, verliert an 'Richtigkeit', wenn ibm
etwas zugefügt oder weggenommen wird: eine gekonnte Rede (Isoer. 12, 264)5,

ein korrekt gesprochenes oder geschriebenes Wort oder ein Gemälde, das sein

Objekt in angemessener Weise abbildet (Plat. Crat. 431 c-432 a)8. Daneben
bezeichnen 'hinzufügen' und 'wegnehmen' aber auch ganz einfach die beiden
extremen ('äusseren') Formen von 'Änderungen', die man an etwas Gegebenem - sei

es zum Guten oder zum Schlechten - vornehmen kann: an einer philosophischen
Erörterung zum Beispiel (Plat. Phaed. 95 e)7 oder am Gefüge des Staates (Ps.

Xenoph. Ath. resp. 3, 8f.)8. Selten wird der rein polare, zweiteilige Ausdruck
preisgegeben zugunsten eines dreiteiligen, der eigens noch die Möglichkeit eines

'Eingriffs im Innern' feststellt (/xeTaTi&evai, fieTatpigeiv u. ä.)9.

offenbar unabhängig in Ägypten, Israel (Deut.) und Griechenland nahezu identische
Formulierungen geprägt worden sind. - Zusätzliches (spätes) Material und Literatur ferner bei
W. Speyer, Die literarische Fälschung im heidnischen und christlichen Altertum, Handb. d.
Altertumswiss. 1, 2 (München 1971) passim (s. Register s.v. hinzufügen), bes. 60 und 62.

• van Unnik 27.
a Vgl. E. Kemmef, Die polare Ausdrucksweise in der griechischen Literatur. Beiträge zur

historischen Syntax der griechischen Sprache, hgg. von M. Schanz, H. 14 (Würzburg 1903) 254f.
1 Vgl. jedoch Hippoer. De victu 1, 21 (6 p. 494 L.).
5 van Unnik 27.
• van Unnik 26f.
7 van Unnik 26.
8 van Unnik 26 Anm. 96; Kemmer a. O. 223. Ähnlich Demosth. 3, 35 8Xw; ö' oik' dpekaiv

odre nQOO&elg nXrj» (uxqwv zjjv dzafiav dveXdjv ei; rd£iv ijyayov rrp> nohv. Die Stelle bei
Kemmer 219.

• Plat. Crat. 432 a edv rt äipiXco/iev r) TiQoa&cj/iev r) pera&wfiiv rt... Später dann Epist. Arist.
311; Philo, V. Mos. 2, 34; los. C. Ap. 1, 42 (s. unten S. 147). Vgl. Ps. Xenoph. Ath. resp. 3, 8

xard pixgdv zt old» ze tö ftiv äpeXelv To öi ngocrdeivai, nohv 5' ov% old» re petaxivelv - Hier
sei davon abgesehen, dass Jigoodeivai - äpeXeiv zuweilen lediglich 'addieren' und 'subtrahieren'

bedeuten (van Unnik 26; dazu etwa Diatex. 5, 13f. [FS 90; 2 p. 413, 18ff.]), ferner
von der Anwendung der beiden Begriffe in der Rhetorik und der metrischen ('Derivaten'-)
Theorie: vgl. F. Leo, Hermes 24 (1889) 280ff., bes. 289f.; NGG 1899, 496ff. Kleine Schriften

2, 395ff.

10 Museum Helveticum
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Ebenfalls für 'richtig' und im Grunde also für 'unveränderlich' werden die

griechischen Dichter und Schriftsteller ihre Werke gehalten haben, seit sie in
neuem Selbstbewusstsein aus der Anonymität herausgetreten, seit sie ihrer
besonderen, individuellen Fähigkeiten und Leistungen innegeworden waren. So hat
sich anscheinend auch bald eine gewisse Vorstellung von 'geistigem Eigentum'
entwickelt10, doch dieses wirksam zu schützen, war man durchaus nicht in der

Lage: davon zeugte, wüssten wir es nicht aus zeitgenössischen Berichten, zur
Genüge der Zustand, in dem die antike Literatur auf uns gelangt ist. Anderseits

gab es aber bestimmte 'qualifizierte Texte' von weitertragender Bedeutung, deren

Unversehrtheit man nicht einfach dem Zufall überlassen durfte. An ihnen sollten
Änderungen nur bedingt vorgenommen werden, oder sie hatten überhaupt als

unantastbar zu gelten. In diesen Zusammenhang gehören jene Klauseln, die das

TiQoaftelvai und aepeXeZv in Staatsverträgen regeln (Thuc. 5, 23, 6; Polyb. 21, 43,

37; 1. Macc. 8, 30) und auf die letzten Endes van Unnik die Worte des Antimon-
tanisten zurückführen möchte (diafrqxr) ~ aw&^xrj)n - freilich nicht ganz
überzeugend, denn die besagten Vertragsparagraphen gewähren ja eben, wenn auch

unter Einschränkung, das Recht zu ändern und entziehen es nicht restlos. Überdies

brauchen mehrere Zeitgenossen die Formel zwar in ganz ähnlichem Sinn wie
der Antimontanist, aber ohne jeden Bezug auf den Begriff dia&rixrj12.

Als 'qualifiziert' beurteilte das jüngere attische Prozessrecht auch die

Zeugenaussagen vor Gericht; darum nämlich verlange sie das Gesetz in schriftlicher Form,
erklärt Demosthenes 45,44, Iva /xrjx' atpeXelv e£fj ftr\xs ngoo&eZvai xoZq yeyga/tftevoiQ
firjdev13. Indessen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Vorschrift

/xrjxe TtQooftelvai ftrjx' äcpeXeZv - was wenigstens ihre Anwendung auf 'Texte' betrifft
- doch zuerst einmal jenem Bereich zugehört, in dem sie uns anfänglich (beim
Antimontanisten) begegnet ist: dem religiösen. Offenbar aus dem gleichen Empfinden

legt van Unnik auch ganz besonderen Nachdruck darauf, dass Verträge wie
die erwähnten den Göttern zum Schutz anvertraut gewesen seien14. Um wieviel
gewissenhafter aber mussten Gottes eigene Worte bewahrt werden, welchen Frevel
bedeutete es erst, sie zu entstellen! So verflucht das Volk, nachdem die

Übersetzungsarbeit der Siebzig gebilligt worden ist, jeden, der es wagt, Hand an ihr
Werk zu legen tiqoo&sIs ff [texaepEQWV xi... ff noiov/tevog axpalgeotv (Ep. Arist. 311)15.

Mit diesem Zug will Aristeas seinen Lesern die Gewissheit verschaffen, dass jede
Abschrift der Septuaginta buchstäblich identisch ist mit dem ersten Exemplar,
während dieses ja seinerseits in vollkommener Weise das göttliche Original wieder-

10 Vgl. Speyer a. 0. (oben Anm. 1) 15ff.
11 van Unnik 28ff. 36.
12 Die Stellen bei van Unnik 6ff.
12 Kemmer a. O. 219; danach Ps.Demosth. 46, 6. Zur Sache vgl. etwa F. Lämmli, Das attische

Prozessverfahren in seiner Wirkung auf die Gerichtsrede, Diss. Basel (Paderborn 1938) llOff.
14 van Unnik 28f. 32.
15 van Unnik 16.



Mrjie nqoa&üvaL prjx' äcpeXüv 147

gibt16. Philon dagegen berichtet (V. Mos. 2, 34), die siebzig Gelehrten hätten sich
im vornherein schwere Gedanken über die Grösse ihrer Aufgabe gemacht, die darin
bestand, gleichsam in Orakeln verkündete Gesetze zu übertragen fitjx' äcpekelv xi
fxryiE Tigoo'&eivcu fj fXExa&elvai dwa/isvovg1''. Um endlich zu veranschaulichen, wie
rein die göttliche Lehre der ältesten Propheten im hebräischen Urtext bewahrt
worden sei, führt Iosephus aus (C. Ap. 1, 42), dass seit der Zeit des Artaxerxes,
als die bisher ungebrochene Folge abgerissen war, niemand mehr es gewagt habe

ovrs TtQoo&eivai ovdev ovx' äcpeXelv avxcöv ovxe /xera&elvai^.
'Heilige Schriften' dieser Art kannten die Griechen nicht. Ein Weg freilich, auf

dem die Gottheit sich auch ihnen autoritativ mitzuteilen pflegte, waren die Orakel.
Selbstverständlich beging, wer an sie rührte, ein Sakrileg, und dass ihre Worte oft
dunkel und rätselhaft wirkten, wird die Überzeugung, an ihnen dürfe nichts
geändert werden, nur bestärkt haben. Je grösser überdies der Einfluss war, den die
Orakel auf das öffentliche und private Leben ausübten, desto bedrohlicher musste
ein allfälliger Missbrauch erscheinen. Dank Herodot (7, 6, 3) wissen wir, dass

Hipparch den Onomakritos in die Verbannung schickte, nachdem dieser von Lasos

von Hermione überführt worden war, eigene Verse in die Orakeltexte des Musaios

eingeschmuggelt zu haben. Und Theognis ruft seinem Kyrnos folgende Mahnung
zu (805-810):

805 töqvov xal oxdft/xrjs xal yvwfiovoq äväga ftecogov

ev&vxeqov XQV Sfiev, Kvqve, (pvXaaao/xevov,

wxivi xev Tlir&ä)vi &eov xQ^oaa' iegsia

oficprjv arjfirjvt] movoq e'| ädvxov •

ovxe xi yäg tzqoo&sIs ovöev x' sxi (paQfiaxov evqoiq,
810 ovö' dzpsXcbv 7igog &Eä>v a/viXaxirjv nQocpvyoiq.

Hier begegnen TZQoo&Eivai - äfpsXelv offenbar zum ersten Mal in der griechischen
Literatur, und zwar in einer Verwendung, die unsern Erwartungen aufs schönste

entspricht. In Frage steht das Verhalten eines Mannes, der namens seiner Stadt
in Delphi ein Orakel einholen muss20: nicht von der Interpretation ist die Rede,
sondern von der treuen Übermittlung der göttlichen Weisung, sei diese mm schriftlich

oder mündlich erteilt worden21. Der §E(OQog hat sich jeder Änderung zu
enthalten; TtQoo&Elvat wie dcpeXelv werden gleichermassen als Frevel betrachtet,
fordern eines wie das andere den strafenden Zorn Apollons heraus22.

16 Vgl. G. Zuntz, Journal of Sem. Studies 4 (1959) 123 Opiiscula selecta (Manchester 1972)
140.

17 van Unnik 17. 18 van Unnik 18.
18 Eingehend hat das kleine Gedicht interpretiert C. M. Bowra, Philologus 103 (1959) 157ff.

Chi Greek Margina (Oxford 1970) 99ff.
80 So vollkommen richtig Bowra a. O.; B. A. van Groningen, Theognis. Le premier livre

(Amsterdam 1966) 311 hat seine diesbezüglichen Ausführungen missverstanden und unnötigerweise

bestritten.
81 Beides ist möglich: H. W. Parke/D. E. W. Wormell, The Delphic Oracle 1 (Oxford 81956)

43 Anm. 69.
88 van Groningens Bemerkungen (a. O. 310) zu v. 809 beheben überzeugend die von Bowra
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Nun werfen die an sich einleuchtenden Verse eine ganze Reihe von Problemen
auf: Dürfen wir aus der Selbstverständlichkeit, mit der Theognis das Paar nqoo-
deZvai - äspeksZv einführt und deutet, schliessen, er habe nach einer ihm bereits
vorliegenden Wendung gegriffen (formelhaft wirken seine Worte zwar eben nicht, im
Gegenteil, doch mögen sie durch eine feste Prägung angeregt sein)? Wenn ja,
handelt es sich um einen geläufigen, ganz allgemein - zur Bezeichnung
irgendwelcher 'Veränderungen' - gebrauchten 'polaren Ausdruck'? Diente er ferner

Theognis als erstem dazu, den Wortlaut eines 'Textes' für sakrosankt zu erklären,
und ist gerade Delphi einfach als wichtigste Orakelstätte genannt Schliesslich:
hat die Anwendung der 'Formel' auf Orakel Schule gemacht - haben zumindest
die Verse des Theognis nachgewirkt, so dass also der Hinweis auf sie auch zur
Erklärung der jüngeren Belege beiträgt?

Wohl allein hinsichtlich der letzten Frage, der nach möglichen literarischen
Beziehungen, steht man auf etwas festerem Grund; trotzdem ist auch hier Zurückhaltung

geboten. Theognis wurde in der Tat bis in die späte Antike viel gelesen
und erfreute sich eines ungewöhnlichen Ansehens: das lehrt Youngs Testimonien-

apparat fast auf jeder Seite23. Ja wahrscheinlich spielten seine Sprüche in der seit
dem Hellenismus massenhaft um sich greifenden Florilegienliteratur eine noch
bedeutendere Rolle, als wir heute zu erkennen vermögen24. Zumal auch in der
«sphere hellenistique juive», in der van Unnik die Formel nQoa&elvat - äxpekeZv des

öftern nachgewiesen hat25, waren sie wohl bekannt - man denke an Philon, allenfalls

an Ps.Phokylides. Obschon ausgerechnet die Verse 805-810 in der
'Nebenüberlieferung' nicht auftauchen - kein Wunder übrigens, bei ihrer sehr speziellen
Aussage -, darf also angenommen werden, die Beliebtheit des Theognis sei auch
ihnen zugute gekommen, war doch seine Autorschaft erst noch durch die Anrede

an Kyrnos verbürgt.
Schliesslich seien drei späte Stellen herausgehoben, die vielleicht sogar unmittelbar

an Theognis anklingen. Philon (V. Mos. 2, 34) lässt, wie bereits erwähnt (oben
S. 147), die siebzig Gelehrten sorgenvoll bedenken, dass es 'Orakeltexte' seien, die
sie aus dem Hebräischen ins Griechische zu übertragen hätten (&eomoj&evTag vo/iovg
XQrjcrfioZg), weshalb ihnen jede Änderung strengstens verboten sei26. Artemidor -
ebenfalls als Kenner des Theognis ausgewiesen - ermahnt den künftigen Leser
seines Traumbuchs (2,70 p. 202f. Pack): roZg ßißkioig fitfre tiqoo&eZvcu firjTe rt rä>v

a. O. herausgestellten vermeintlichen Schwierigkeiten (atpeXelv gelte als 'Sünde', nQoa&elvai
dagegen nur als 'nutzlos').

88 Theognis, Ps.-Pythagoras iterum ed. D. Young (Leipzig 1971).
81 Vgl. vor allem A. Peretti, Teognide nella tradizione gnomologica (Pisa 1953); Maia 8 (1956)

197ff.; Maia 19 (1967) lllff., der nachzuweisen versucht, unsere Sammlung sei überhaupt
erst in byzantinischer Zeit aus Gnomologien ausgezogen worden. Einschränkungen, neben
viel Zustimmung im einzelnen, z. B. bei H. Rahn, Gnomon 28 (1956) 92ff.

85 van Unnik 19. 34f.
88 Wo Philon sonst ngoa&elvai - ätpeXelv verwendet (vgl. van Unnik 30ff.), fühlt man sich eher

an Piaton erinnert.
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ovtcdvdcpeXelv... {Xeov enÖTtxrjv xal ipvXaxa navxcov vojxi^fnv rov 'AnoXXmva, q> nei&6-

fisvog eytb naxgcoq) ovxi dem eig xrjvde xrjv 7tQayfj,axeiav TtaQfjX&ov, noXXdxig /j,e tzqo-

xgeipapteva>, fidXiaxa de vvv evagyäg eniaxavxi /not... xal fiovovovxl xeXevaavxi xavxa
ovyyQaipat?7. Da Aitemidor sich auf Apollon beruft, um sein Werk vor fremden

Eingriffen zu schützen, wird der Gott nicht nur den äusseren Anstoss zur Niederschrift

gegeben, sondern darüber hinaus die dargebotene Weisheit selbst vermittelt

haben. Das ganze Buch erhält so den Anstrich eines grossen Traumorakels;
Artemidor aber, der es von Apollon empfangen und an die Menschen
weitergegeben hat, tritt der Pythia zur Seite. Ein gutes halbes Jahrhundert nach dem
Antimontanisten endlich bezeugt Porphyrios im Prooemium seiner Jugendschrift
De philosophia ex oraculis haurienda unter Eid, er habe sich - abgesehen von
Äusserem und von Kleinigkeiten - sorgsam davor gehütet, Hand an die von ihm
interpretierten Orakel zu legen (p. 109 Wolff Eus. Praep. ev. 4, 7, 1; vgl.
Theodoret. Graec. äff. cur. 10, 18): xovg &eovg fiaqxvQOfxai wg ovöev ovxe ngoaxe-
fteixa oike axpelXov xä>v %Qrja§evxmv vorjfxdxoov, et (j,rj nov Xe£iv r\(xaQxr\jXEviqv öicoq-

ürnaa fj Tcgog xo oaepeaxeQov fiexaßeßXrfxa f\ xo fiexQov eXXelnov avenXr]Q(oaa xi
xcöv fifj nQog xrjv TiQÖ&eotv awxeivdvxcov dieygaipa evXaßovfievog xrjv ex xovxcov

äoeßeiav juäXXov r\ xrjv ex xrjg leqoavXlag xijucoqov enofieviqv dixrjv. Man hat übrigens
mit Recht betont, dass diese Worte unser volles Vertrauen verdienten28.

Natürlich soll nun nicht gefolgert werden, der von Eusebius zitierte Antimonta-
nist sei unmittelbar Theognis verpflichtet. So viel scheint aber doch festzustehen:
Wenn die hellenisierten Juden und Christen jede - wie auch immer geartete -
'Erweiterung' oder 'Kürzung' ihrer 'Heiligen Schriften' untersagten, so bedienten
sie sich einer Formel, die bei den Griechen nicht nur längst in allgemeiner Bedeutung

geläufig war, sondern sogar von Beginn an denselben Zweck erfüllt hatte.
Von einer abgeschlossenen und unveränderlichen Sammlung kanonischer Texte
ist freilich nie die Rede - aber lässt sich der Xoyog des 'Neuen Testaments', an
dessen Reinheit dem Antimontanisten so viel liegt, überhaupt in diesem Sinne

begreifen29?

a' van Unnik 25.
88 Vgl. A. D. Nock, REA 30 (1928) 281f. Essays on Religion and the Ancient World 1 (Oxford

1972) 161f.
" Der Kontext ist beherrscht von den persönlichen Bedenken des Autors. Soll dieser denn

wirklichbefürchtethaben, dass man ihmunterstellenwerde (/n; Tifl dd£co naivemavyyQcupeiv...),
er versuche sein Werk gewissermassen als kanonisch dem 'Neuen Testament' einzuverleiben?

Von der «ötafbjxjj öcrite» (mit einer solchen scheint der Antimontanist in der Tat zu
rechnen) zu einem «recueil d'öcrits» führt doch ein weiterer Weg, als van Unniks (36) rasche
Gleichsetzung vermuten lässt.
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